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Bericht 

des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
zur Gemeinsamen Konferenz der Verkehrs und Straßenbauabteilungsleiter  
der Länder (GKVS) am 17./18. März 2021 (Video/Telefonschaltkonferenz) 

 
 und zur Verkehrsministerkonferenz (VMK) am 15./16. April 2021  

(Video/Telefonschaltkonferenz) 
 

TOP 5.1 Verstetigung der temporären Aufstockung der Regionalisierungs-
mittel

Die Zuständigkeit für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und dessen Finan-
zierung liegt grundsätzlich bei den Ländern bzw. den Kommunen.

Der Bund unterstützt die Zielsetzung, den Klimaschutz auch im ÖPNV finanziell zu för-
dern. Im Rahmen des Klimapakets 2019 hat die Bundesregierung daher beschlossen,
die Länder über die Jahre 2020 bis 2031 mit zusätzlichen Regionalisierungsmittel in
Höhe von ca. 5,2 Milliarden Euro auszustatten (Fünftes Gesetz zur Änderung des Regi-
onalisierungsgesetzes vom 6. März 2020). Zusätzlich wurden die Länder im Jahr 2020
durch die einmalige Erhöhung der Regionalisierungsmittel mit 2,5 Milliarden Euro bei
der Finanzierung des ÖPNV unterstützt (Artikel 5 des Gesetzes über begleitende Maß-
nahmen zur Umsetzung des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets vom 14. Juli
2020). Diese Mittel sind für den Ausgleich pandemiebedingter finanzieller Nachteile für
den ÖPNV zu verwenden. Außerdem gab es bereits seitens der Länder weitere Forde-
rungen nach einer Erweiterung des ÖPNV-Rettungsschirms für das Jahr 2021.

Laut den Verwendungsnachweisen haben die Länder per 31. Dezember 2017 Mittel in
Höhe von ca. 3,9 Milliarden Euro noch nicht für Zwecke des Regionalisierungsgesetzes
verwendet. Alle Länder haben nicht verausgabte Reste gemeldet. Es wird erwartet,
dass die aktuellen Werte noch höher liegen.

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner Sitzung am
24. Februar 2021 den Bericht der Bundesregierung zur Verwendung der Regionali-
sierungsmittel durch die Länder im Jahr 2017 sowie den Bericht des Bundesrechnungs-
hofes zu diesem Thema diskutiert und einstimmig folgenden Maßgabebeschluss (Aus-
schussdrucksache 19(8)8434) angenommen:

1) Der Haushaltsausschuss nimmt den Bericht der Bundesregierung und den Be-
richt des Bundesrechnungshofes zur Kenntnis.

2) Der Haushaltsausschuss fordert die Bundesregierung auf, die Länder nachdrück-
lich anzuhalten, auch die bei Aufgabenträgern und Kommunen noch nicht für
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Zwecke des Regionalisierungsgesetzes verausgabten Mittel in den jährlichen
Verwendungsnachweisen darzustellen.

3) Der Haushaltsausschuss erwartet, dass die Bundesregierung die Länder dazu
anhält, die noch nicht verausgabten Mittel wirtschaftlich und zügig für Zwecke
des Regionalisierungsgesetzes einzusetzen. Zudem sollte darauf hingewirkt
werden, dass sich künftig alle Länder angemessen mit eigenen Landesmitteln an
der Finanzierung des ÖPNV beteiligen.

In der Sonder-Verkehrsministerkonferenz vom 26. Februar 2021 haben die Länder be-
schlossen, bis zum Ende der Legislaturperiode ein Konzept für den weiteren Mittelbe-
darf im ÖPNV zur Erreichung der Klimaziele des Bundes ab 2022 vorzulegen.


